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Positionspapier des Eifelvereins zum Thema 
regenerative Energien / Windenergie

Der Eifelverein be� rwortet grundsätzlich den 
Ausbau von regenerativen Energien bzw. der 
Windenergie unter der Voraussetzung, dass 
dabei folgender Ansatz Anwendung � ndet:

1. Der mit der Errichtung von Anlagen � r er-
neuerbare Energien einhergehende Land-
scha� sverbrauch ist so gering wie möglich 
zu halten und über entsprechende Maßnah-
men der Landesp� ege auszugleichen. Dabei 
haben Kompensationsmaßnahmen Vorrang 
vor Kompensationszahlungen.

2. Diese Forderungen gelten auch � r Anla-
gen / Einrichtungen, die zur Speicherung 
und zum Transport von Energie dienen.

3. Neben den o�  ziell festgelegten Ausschluss-
gebieten (Naturschutzgebiete, Biospären-
reservate, Nationalparks und UNESCO-Welt-
erbegebiete) sind Natura 2000-Gebiete, 
Kernzonen in Naturparks sowie Wald� ächen 
zu Tabuzonen � r Windkra� anlagen zu erklä-
ren. 

4. Die Steuerung der Windenergienutzung ist 
ausschließlich der Landes- und Regionalpla-
nung vorzubehalten, um über diese bewähr-
te Zentralisierung der Planungshoheit eine 
industrielle Überformung der Landscha�  mit 
allen negativen Folgen � r den Erlebnis- und 
Erholungswert der Eifel zu verhindern.

5. Die Instrumente der Landes- und Regional-
planung sind so einzusetzen, dass Räume in 
der Eifel erhalten bleiben, die nicht tech-
nisch überformt sind und Landscha�  in 
ihrer ursprünglichen und einmaligen Schön-
heit erlebbar bleibt. Dabei ist eine Sicht- 
und Landscha� sbildanalyse zum zwingen-
den Bestandteil jeder Planung und 
Abwägung zu machen.

6. Die im Planungsrecht verankerten Mitspra-
chemöglichkeiten durch die örtlichen 
 Betro� enen (u. a. Mitglieder von Orts- und 
Bezirksgruppen des Eifelvereins) sind un-
bedingt wahrzunehmen.

7. Der Konzentration von Windenergieanlagen 
in Windparks ist Vorrang vor dezentralen 

Einzelanlagen zu geben. Dadurch wird höchs-
te E�  zienz und Flächenproduktivität bei ge-
ringstem Flächenverbrauch ermöglicht.

8. Angesichts der zu erwartenden steigenden 
Nabenhöhen neuer Großanlagen müssen 
strengere Kriterien sowie eine auch � r Ein-
zelanlagen verbindliche Umweltverträglich-
keitsprü� ng einge� hrt werden. 

9. Das Repowering vorhandener Windparks ist 
im Genehmigungsverfahren wie eine Neu-
anlage zu behandeln.

10. Windkra� werke werden abgelehnt, wenn zu 
deren Betrieb umweltbelastende Sto� e ein-
gesetzt werden müssen.

11. Bei dauerha� er Aufgabe der Nutzung ist der 
Rückbau der Anlagen sicherzustellen und 
die Bodenversiegelung zu beseitigen. Im 
Rahmen der Genehmigung muss zu diesem 
Zweck eine geeignete Sicherheitsleistung 
gefordert werden.

12. Die beste Schonung der Energieressourcen 
stellt die Energieeinsparung dar.

Beschluss des Hauptvorstandes vom 1.12.2012 
nach mehrheitlicher Verabschiedung durch die 
OG-Vorsitzendenrunde vom 6.10.2012


